	5.8
	Beendigung einer Unterstützung


	Verfügung
	(OHNE   NACHTRAGSMEDLUNG UND

	
	OHNE     REKAPITULATIONSBLATT)


	1.
	Einleitung


Frau Muster, geb. 1.1.1950, Adresse, KSA-Nr. 000, hat sich am 10. Mai 2002 beim Sozial- dienst der Gemeinde X gemeldet und mitgeteilt, dass sie per 1. Juni 2002 eine Arbeitsstelle gefunden hat (Abschlusscode: 911).

	2.
	Rechtserheblicher Sachverhalt


Gemäss der Unterstützungsverfügung vom 1. März 2002 wird Frau Muster seit März 2002 von der Sozialhilfebehörde X mit monatlich Fr. 2'160.-- unterstützt. Die Sozialhilfebehörde X stellt fest, dass Frau Muster per 1. Juni 2002 einer Erwerbstätigkeit nachgehen und über Fr. 3'500.-- Einkommen verfügen wird. 

	3.
	Rechtliche Würdigung des Sachverhaltes


Aufgrund des festgestellten rechtserheblichen Sachverhaltes ist Frau Muster nach Erhalt des ersten Arbeitslohnes, d.h. Ende Juni 2002 nicht mehr notleidend im Sinne von § 4 Abs. 1 SHG. Die übrigen Verhältnisse haben keine Änderung erfahren. Frau Muster hat keinen Anspruch mehr auf Unterstützungsleistungen und die laufende Unterstützung ist daher zu beenden.

	4.
	Entscheid

	://:

	1.
	Die Unterstützung von Frau Muster wird per Ende Juni 2002 beendet.

	
	2.
	Die bezogene Unterstützung vom März 2002 bis zum Juni 2002 beträgt Fr. 10'800.--, und Frau Muster ist verpflichtet, diesen Betrag bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen zurückzuerstatten.


	5.
	Rechtsmittelbelehrung


Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Zustellung schriftlich und begründet bei der Sozialhilfebehörde X Einsprache erhoben werden. In der Einsprache sind die Begehren deutlich anzugeben und zu begründen sowie sachdienliche Unterlagen beizulegen. Eine Kopie dieser Verfügung ist ebenfalls beizulegen. 

	6.
	Datum
	
	Unterschrift

	
	
	
	Sozialhilfebehörde X

	
	24. Mai 2002
	
	Präsidium                  Aktuariat


